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BLlCKcÀUF\
DER MONAT

\DIE SCHWEIZ

Von Peter Dürrenmatt

Die Alters- und Hinterbliebenen-
Versicherung ist jetzt in das engere Blickfeld

der innenpolitischen Betrachtung
gerückt: Der Nationalrat hat in der
außerordentlichen August-Session den Reigen
der Beratungen über das Versicherungsgesetz

eröffnet. Trotz allgemeiner,
einhelliger Zustimmung zum Gedanken dieser

Volksversicherung halten wir dafür,
die Vorlage sei noch keineswegs über den

Berg. Allgemeine Zustimmung vor dem

Abstimmungstag ist in der Eidgenossenschaft

oft ein gefährliches Omen!
Nach unserm Dafürhalten hat die

Altersversicherung drei Feinde. Der erste
ist die Hast, mit der diese zweite Vorlage

unter Dach gebracht werden soll.
Man mißverstehe uns nicht: eine
ausreichende Altersfürsorge ist dringlich!
Aber bei einem derartigen Versicherungsgesetz

handelt es sich um ein Werk, das

Generationen überleben muß. Nichts ist so

sehr zukunftsbestimmt wie eine Versicherung.

Die bestehenden, privaten
Versicherungsanstalten oder versicherungsähnlichen
Werke, wie bestimmte bürgerliche
Stiftungen (z. B. in der Stadt Bern usw.)
haben ihre höchste Leistungsfähigkeit
erst erreicht, als sie ein bestimmtes Alter
hatten. Beim eidgenössischen
Versicherungswerk, so scheint uns, denken seine

Schöpfer zu sehr an die sofortige Tat als

an die Dauer des Werkes. Das wird sich
besonders bei der Finanzierung zeigen.

Sein zweiter Feind — er ist ein naher
Verwandter des ersten — ist der Geist
eines autoritären Zentralismus, der ihm

zu Gevatter steht. Weil man pressierte,
hat man alle Vorschläge, die vom
Aktionskomitee oder von andern
Körperschaften kamen, kaum berücksichtigen
können. Diskutiert wird nur mehr über
den einen, fertigen Entwurf. Damit
verschnupft man viele aufrichtige Freunde
des Versicherungswerkes, liefert man aber
auch verkappten E'einden Angriffspunkte.
Wäre die Übergangsordnung, die vor kurzem

erlassen worden ist, besser mit Mitteln

ausgestattet worden, hätte man die
Gelder der Lohn- und Verdienstausgleichskassen,

anstatt sie auf alle möglichen
Unternehmen zu verteilen, entschiedener
auf diese Übergangslösung konzentriert,
so hätte man Zeit gewonnen, um
Zentralismus und Föderalismus im definitiven

Gesetzeswerk gründlicher ausgleichen

zu können. Jetzt hat im Grunde

genommen niemand mehr Entscheidendes
zu sagen, keine Kommission, kein Komitee,

kein Rat.
Der dritte Feind jeder Versicherungsvorlage

ist der kurzfristig denkende Egoismus

der einzelnen Stimmbürger. Der
Konjunkturtaumel, in dem viele Leute in
der Schweiz heute leben, ist der Mist,
auf dem der Schwamm des Egoismus zu
gedeihen pflegt. Alles will das Leben
genießen und vom Alter nichts hören. In
solchen Zeiten sind Opfer nicht beliebt.

Die Schöpfer des Versicherungsgesetzes
täten wohl daran, an diese drei Feinde
zu denken, die sich eines Tages miteinander

verbünden könnten, wenn das
Gesetz vor das Volk kommen wird.
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Dis àters- uuä /Diuterbbeàeueu-
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niât: Der IKationalrat bat in. der auller-
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die Vorlage sei nocb keineswegs über den

Berg. Allgemeine Zustimmung vor dem

Vbstimmungstag ist in der Kidgenossen-
scbalt »st ein geläbrlicbes Dmen!

Dlacb unserm Dasürbalten bat die

Vltersversicberung drei Keinde. Der erste
ist die //ast, mit der diese cweite Vor-
läge unter Dacb gel>racbt werden soll.
IVlan miöverstebs uns nicbt: eins aus-
reichende ^.Iterssürsorgs ist dringlicb!
^.ber l>ei einem derartigen Versicberungs-
gesst? bandelt es sicb um ein Werk, das

Denerationsn überleben muB. blicbts ist so
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an die Dauer des Werkes. Das wird sieb

besonders bei der Kinancieäung ceigen.
8ein Zweiter Keind — er ist ein naber

Verwandter des ersten — ist der Dc/st

e/uss autoritären /îentra/nmur, der ibm

?.u Devatter stöbt. Weil man pressierte,
bat man alle Vorscbläge, die vom /â-
tionskomites oder von andern Körper-
scbasten kamen, kaum berücksicbtigen
können. Diskutiert wird nur mebr über
den einen, sertigen b.ntwurs. Damit ver
scbnupst man viele ausricbtige Kreunde
des Versicberungswsrkes, liesert man aber
aucb verkappten Keindsn Vngrissspunkte.
Wäre die Dbsrgangsordnung, die vor Kur-
cem erlassen worden ist, besser mit IVIit-
teln ausgestattet worden, bätte man die

Deldsr derDobn- und Verdienstausgleicbs-
Kassen, anstatt sie aus alle möglicben
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